
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Much vom 16.12.2020) 
   
Präambel 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666, SGV Nr. S. 2023), der §§ 3 und 4 
des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18.12.1975 (GV 
NW S. 706) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712) in der jeweils gültigen Fassung hat der 
Rat der Gemeinde Much in seiner Sitzung am XX.XX.2020 folgende Satzung beschlossen:  
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§ 1 

Allgemeines 
 

1. Die Gemeinde betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb geschlossener Ortslagen, bei 
Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als 
öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 ff. den Grundstückseigen-
tümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahn 
und Gehwege. Zur Fahrbahn gehören auch die Trennstreifen, befestigte Seitenstrei-
fen (Bankette), die Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege. Als Gehwege im 
Sinne dieser Satzung gelten 

- alle selbstständigen Gehwege  
- die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 240 StVO) sowie 
- alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung durch Fußgänger vorgesehenen 

Straßenteile.  
   

2. Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Diese umfasst insbesondere das 
Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Geh-
wege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei 
Schnee- und Eisglätte.  

   
3. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentü-

mers der Erbbauberechtigte  
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§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer 

 
1. Die Reinigung der Fahrbahn und der Gehwege wird entsprechend der Beschreibung 

in dem anliegenden Verzeichnis (Anlage 1) in dem dort genannten Umfang innerhalb 
der geschlossenen Ortslage den Eigentümern der an die Straße angrenzenden und 
durch die erschlossenen Grundstücke übertragen. Das Straßenverzeichnis (Anlage 
1) ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
 

2. Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung ge-
genüber der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle 
übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; 
die Zustimmung ist jederzeit widerruflich und nur solange wirksam, wie die Haftpflicht-
versicherung besteht.  

 
3. Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, 

außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, befreit den Ver-
pflichteten nicht von seiner Reinigungspflicht.  

 
 

§ 3 
Art und Umfang der Straßenreinigungspflicht nach § 2 Abs. 1 

 
1. Sind die Grundstückseigentümer beider Straßenseiten reinigungspflichtig (§ 5 Abs. 

2), so erstreckt sich die Reinigung nur bis zur Straßenmitte. Ist nur auf einer Straßen-
seite ein reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden, erstreckt sich die Reinigungspflicht 
auf die gesamte Straßenfläche. 

 
2. Selbständige Gehwege sind entsprechend Abs. 1, die übrigen Gehwege in ihrer ge-

samten Breite zu reinigen.  Die Gehwegreinigung umfasst unabhängig vom Verursa-
cher auch die Beseitigung von Unkraut und sonstigen Verunreinigungen. 

 
3.  

Fahrbahnen und Gehwege einschließlich der Bankette sind ordnungsgemäß zu reini-
gen. Die Reinigung soll in den Monaten Januar bis September 4 wöchentlich und in 
den Monaten Oktober bis Dezember vierzehntägig erfolgen und vor Eintritt der Dun-
kelheit beendet sein. Werden die vorgenannten Anlagen bei der An- und Abfuhr von 
Erdreich, Baumaterialien oder anderen Gegenständen oder bei der Abfuhr von Schutt 
und Abfall, durch Leckwerden oder Zerbrechen von Gefäßen, durch Bauarbeiten, 
durch Viehtrieb, durch Fahrzeuge oder sonstige Geräte, durch Unfälle oder andere 
ungewöhnliche Ereignisse über das übliche Maß hinaus verunreinigt, so müssen sie 
unverzüglich gereinigt werden, soweit der Verursacher die Reinigung nicht selbst 
übernimmt (§ 17  StrWG NRW). Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. 
Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich un-
ter Berücksichtigung der Abfallbeseitigungsbestimmungen zu entfernen. Nasses 
Laub ist unverzüglich zu beseitigen, da es eine Gefährdung des Verkehrs darstellt. 

 
 

 
§ 4 

Umfang der übertragenen Winterwartungspflicht 
 

1. Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite (1,20m) 
von Schnee freizuhalten. Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, 



wobei die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich 
verboten ist; ihre Verwendung ist nur erlaubt 

a. in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in denen durch 
Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzie-
len ist, 

b. an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z. B. Treppen, Rampen, Brücken-
auf- oder -abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen 
Gehwegabschnitten.  

 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauen-
den Materialien bestreut, salzhaltigen oder sonstige auftauende Mittel enthaltender 
Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden.  

 
2. Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertragen, so sind bei Eis- und Schneeglätte  

- gekennzeichnete Fußgängerüberwege  
- Querungshilfen über die Fahrbahn und 
- Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzun-

gen oder -einmündungen  
jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig 
vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind. § 3 Abs. 1 Satz 2 der Satzung gilt entspre-
chend.  

 
3. In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00 bis 20.00 Uhr) gefal-

lener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des 
Schneefalles bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr ge-
fallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feier-
tags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.  

 
4. An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Geh-

wege so von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrlo-
ses Ein- und Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltstellenein-
richtungen gewährleistet ist.    

 
5. Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Teil des Gehweges oder - 

wo dies nicht möglich ist - auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fahr- und 
Fußgängerverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert 
wird. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und 
Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg 
und die Fahrbahn geschafft werden.  

 
 

§ 5 
Begriff des Grundstücks und dessen Erschließung 

 
1. Gegenstand der Veranlagung ist das von der Straße erschlossene Buchgrundstück. 

Unter Buchgrundstück versteht man den durch Vermessung räumlich abgetrennte 
Teil der Erdoberfläche, der auf einem besonderen Grundbuchblatt allein oder auf ei-
nem gemeinschaftlichen Grundbuchblatt unter einer besonderen Nummer des Be-
standsverzeichnisses gebucht ist.  

 
2. Erschlossen ist ein Grundstück nur dann, wenn seine wirtschaftliche oder verkehrli-

che Nutzung durch die Straße, insbesondere durch einen Zugang oder durch eine 
Zufahrt, möglich ist. Das gilt in der Regel auch, wenn das Grundstück durch Anlagen 
wie Gräben, Böschungen, Grünanlagen, Mauern oder in ähnlicher Weise von der 
Straße getrennt ist.  

 



 
§ 6 

Benutzungsgebühren 
 

Die Gemeinde erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Be-
nutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in Verbindung mit § 3 Abs. 1 StrReinG NRW. 
Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung so-
wie die Reinigung der Straßen oder Straßenanteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht 
besteht, trägt die Gemeinde. 
 
 

§ 7 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
1. Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Grundstücksseiten entlang der Straße, 

durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlänge), die Straßenart (Abs. 4) sowie 
die Zahl der wöchentlichen Reinigungen. Grenzt ein durch die Straße erschlossenes 
Grundstück nicht oder nicht mit der gesamten der Straße zugewandten Grundstücks-
seite an diese Straße, so wird anstelle der Frontlänge bzw. zusätzlich zur Frontlänge 
die der Straße zugewandte Grundstücksseite zugrunde gelegt. Zugewandte Grund-
stücksseiten sind diejenigen Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die mit der 
Straßengrenze gleich, parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad verlau-
fen. 
 
Grenzt ein durch die Straße erschlossenes Grundstück nicht oder nur zum Teil an 
diese Straße und weist es im Übrigen keine ihr zugewandte Grundstücksseite auf, so 
wird die Frontlänge bzw. Die Grundstücksseite zugrunde gelegt, die sich bei einer ge-
dachten Verlängerung dieser Straße in gerader Linie ergeben würde. 
 
Grenzt ein Grundstück mit verschiedenen Grundstücksseiten an verschiedene be-
fahrbare Straßenteile derselben mit Kraftfahrzeugen befahrenen Erschließungsan-
lage, so wird die längste Grundstücksseite von den an die verschiedenen Straßenab-
schnitte grenzenden Grundstücksseiten als Frontlänge zur Bemessung der Straßen-
reinigungsgebühr zugrunde gelegt. 

 
2. Liegt ein Grundstück an mehreren zu reinigenden Straßen, so werden die Grund-

stücksseiten an den Straßen zugrunde gelegt, durch die eine wirtschaftliche oder ver-
kehrliche Nutzung des Grundstücks möglich ist (§ 5 Abs. 2); bei abgeschrägten oder 
abgerundeten Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt der geraden Verlängerung 
der Grundstücksgrenzen zugrunde gelegt.  

 
3. Bei der Festlegung der Grundstücksseiten nach den Absätzen 1 und 2 werden Bruch-

teile eines Meters bis zu 50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm aufgerun-
det.  

 
4. Bei einer monatlichen (Januar - September) und einer 14-tägigen (Oktober - Dezem-

ber) Reinigung der Fahrbahn beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter Grund-
stücksseite (Absätze 1 bis 3), wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine 
Straße, die überwiegend 
 
 
a) dem Anliegerverkehr dient (Anliegerstraßen) 0,37 € 

 
b) dem innerörtlichen Verkehr dient (innerörtliche Verbindungsstraßen) 0,33 € 

 
c) dem überörtlichen Verkehr dient (Hauptverkehrsstraßen) 0,29 €  



 
5. Für den Winterdienst beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter Grundstücks-

seite (Absätze 1 bis 3), wenn das Grundstück erschlossen wird und einer der folgen-
den Prioritäten angehört 
 
a) Priorität 1 (Schulbusstrecken) 0,58 € 

 
b) Priorität 2 (Hauptverkehrsstraßen) 0,47 € 

 
c) Priorität 3 (weitere Gemeindestraßen) 0,35 €  

 
6. Die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Absatz 4 Buchstabe b) und c) genannten 

Straßenarten ergibt sich aus dem Straßenverzeichnis (Anlage 2). Bei den übrigen 
auch in Anlage 1 Straßen handelt es sich um Anliegerstraßen. Die Reinigung der 
Straßen durch die Gemeinde erfolgt in den Monaten Januar bis September monatlich 
einmal und in den Monaten Oktober bis Dezember 14-tägig einmal, die Winterwar-
tung nach Bedarf.  
Die Zugehörigkeit einer Straße zu den in Absatz 5 Buchstabe a), b) und c) genannten 
Straßenarten ergibt sich aus dem Straßenverzeichnis (Anlage 1) 

 
 

§ 8 
Gebührenpflichtige 

 
1. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des erschlossenen Grundstücks. Mehrere Ge-

bührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 

2. Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des Monats 
an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt.  

 
3. Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen.  

 
 

§ 9 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

 
1. Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der re-

gelmäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit 
dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 

 
2. Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht 

sich die Benutzungsgebühr vom Ersten des Monats an, der der Änderung folgt. Bei 
einem Ausbleiben der turnusmäßigen Straßenreinigung auf der gesamten Straße ein-
mal im Jahr bzw. bei einem Ausbleiben infolge von Witterung und Feiertagen besteht 
kein Anspruch auf Gebührenminderung. Das gleiche gilt bei unerheblichen Reini-
gungsmängeln insbesondere wegen parkender Fahrzeuge, Straßeneinbauten und 
Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der Straße. Bei einem erheblichen Aus-
bleiben und erheblichen Mängeln kann der Anspruch auf Gebührenerstattung nur bis 
zum Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahresveranlagung geltend ge-
macht werden. 

 
3. Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Zugang des Gebührenbescheides fäl-

lig, sofern im Gebührenbescheid kein anderer Zeitpunkt angegeben ist. Die Gebühr 
kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden.  



 
 

§ 10 
Ordnungswidrigkeit 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

- seiner Reinigungspflicht nach §§ 2 – 4 dieser  Satzung nicht nachkommt oder 
- gegen ein Ge- oder Verbot der §§ 2 - 4 dieser Satzung verstößt. 

2. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungwidrigkeiten 
(OWiG) in der jeweils gültigen Fassung. Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 
1 Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister. 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenrei-
nigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebüh-
rensatzung) der Gemeinde Much vom 01.01.1991 mit den dazu ergangenen Änderungssat-
zungen außer Kraft. 
 


